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Anzeigen

In Kürze

Neue Kenngrössen für die ordentliche
Revision
GemässeinerÄnderung im Obligationenrecht
vom 17. Juni 2011 gelten – für die meisten
Genossenschaften ab dem 1. Januar 2012 – für
die ordentliche Revision die nachfolgenden
Punkte, wobei zwei der drei Grössen in zwei
aufeinander folgendenGeschäftsjahren
überschritten werden müssen:
a) Bilanzsumme von 20 Mio. Franken,
b) Umsatzerlös von 40 Mio. Franken,
c) 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

Schlüsselgeld
In früheren Zeiten war das Schlüsselgeld das
willkürliche Geschenk, das der Käufer eines
Hauses der Ehegattin oder der Tochter des
Verkäufers gleichsam für die Übergabe und
Abtretung des Hausschlüsselsgab. Heutesind
die Mieter die möglichen Empfänger dieses
Schlüsselgeldes. Dies passiert einerseits,
wenn ein Vermieter, vor allem bei
Geschäftsräumlichkeiten, einen zahlungskräftigeren

Qualität ohne Kompromisse

Waschmaschinen

Tumbler

WYSS MIRELLA
Tel. 041 933 00 74
6233 Büron

Mieter gefunden hat und er dembestehenden
Mieterdaher ein Schlüsselgeld offeriert,damit
er seinen Laden aufgibt. Das Schlüsselgeld
kann aber auch von einem neuen Mieter dem
bisherigen Mieter angeboten werden, damit
dieser ihm den günstigen Mietvertrag
überträgt. Sollten Sie in Ihrer Vermietungspraxis
davon erfahren, so kann es angezeigt sein,
sich dazu rechtskundig zu machen.

Verrechnungssteuern bei Depositenkassen
Die Eidgenössische Steuerverwaltung EStV

hat klammheimlich am26. Juli2011 das
Kreisschreiben Nr. 34 abgeändert.Neubeginntdie
Steuerpflichterst, wennderBestand an
GläubigerndieZahl100übersteigtunddiegesamte

Schuldsumme mindestens fünf Millionen
Franken beträgt. Darlehens- oder Depositenkassen,

die darunter liegen, könnten von der
Verrechnungssteuer ausgenommen werden.
Dazumussein entsprechendes Gesuchandie
EidgenössischeSteuerverwaltung, Eigerstrasse
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65, 3003 Bern, gestellt werden.

Ich möchte eine Solidaritätspatenschaft für Kinder in Not
abschliessen. Ich bezahle monatlich: Fr. 40.- Fr._________
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Frau Herr
Name _____________________ Vorname ___________________

Datum_____________________ Unterschrift ________________
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Abweichung, die ebenfalls die Vermieterschaft

zu bezahlenhabe. Angesichts der
relativ stabilen Tiefzinsphase – die aller
Voraussicht nach nicht gerade wieder in eine
Hochzinsphase umschlagen wird –
erscheint diese vermieterfreundliche
Argumentation etwas gar gesucht.Will eine
Vermieterin heute mögliche zukünftigeRisiken
minimieren, kann sie längerfristige
Hypotheken zu sehr günstigen Konditionen
abschliessen. Sie profitiert damit zwar etwas
weniger von den heute noch tiefer liegenden

Liborzinssätzen, hat dafür aber im
Gegenzugauch in Zukunft für einegünstige
Finanzierung gesorgt.

Unabhängig vonder Diskussionüberdie
Rundungsregeln bleibt festzuhalten, dass

die stabilisierende Wirkung des
Referenzzinssatzes bereits eingetreten ist, auch
wenn dieSenkung langsamverläuftunddie
Mieter möglicherweise davon nicht schon
imvollenUmfang profitieren konnten. Dieser

Nachteil wird sich bei steigenden
Hypothekarzinssätzen dann als Vorteil für die
Mieter erweisen.
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